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Einleitung

A. Problemstellung 

Plastik1 ist aus unserem heutigen Lebensalltag nicht mehr wegzudenken.2 Seit 
dem Beginn der industriellen Plastikherstellung im Jahr 19073 hat diese weltweit 
rasant zugenommen und wächst weiterhin: So wurden im Jahr 1964 15 Mio. 
Tonnen Plastik produziert,4 im Jahr 2015 waren es bereits 322 Mio. Tonnen,5 im 
Jahr 2016 335 Mio. Tonnen und im Jahr 2017 348 Mio. Tonnen, wovon 64,4 
Mio. Tonnen (2017) in Europa hergestellt wurden.6 Damit hat sich die Plastik
produktion allein im Vergleich zum Jahr 1964 mehr als verzwanzigfacht und 
wird sich Schätzungen zufolge bis 2036 erneut verdoppeln und bis 2050 vervier
fachen.7 

Plastik bietet als Material viele Vorteile, weil es leicht, günstig und langlebig 
ist sowie vielfältig verwendet werden kann.8 Plastik ist in unzähligen Alltags
gegenständen enthalten, beispielsweise in Flaschen in Form von Polyethylen
terephthalate (PET), in Mikrowellengeschirr als Polypropylen (PP), in Fenster
rahmen, Bodenbelägen und Rohren als Polyvinylchlorid (PVC), in Form von 
Polyurethan (PUR) als Gebäudedämmung und isoliermaterial, als HartPoly

1 Auch wenn der Begriff „Kunststoff“ der präzisere und wissenschaftlich korrekte Begriff ist, 
so ist es mittlerweile sowohl in der gesellschaftlichen und populärwissenschaftlichen Debatte 
als auch in der wissenschaftlichen Diskussion (vgl. hierzu etwa Epiney/Hehemann,  EurUP 
2015, 256 (256 ff.); Frenz, GewArch 2013, 329 (329 ff.)) üblich, den eigentlich umgangs
sprachlichen Begriff „Plastik“ als sprachliche Pointierung anstelle von Kunststoff zu verwen
den. Daher wird auch hier der Begriff „Plastik“ verwendet.

2 Ähnlich etwa Simon/Schulte, Plastic Governance, S.  1.
3 Bourguignon, Plastics, EPRS, 5/2017, S.  2.
4 Ellen MacArthur Foundation, The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics 

and Catalysing Action, 12/2017, S.  12.
5 Europäische Kommission, COM(2018) 28 final, S.  3.
6 Für 2016 und 2017 siehe Plastics Europe, Plastics, 2018, S.  18, wobei sich die Daten für 

Europa auf die EUMitgliedstaaten, Norwegen und die Schweiz beziehen.
7 Bourguignon, Plastics, EPRS, 5/2017, S.  2; Ellen MacArthur Foundation, The New Plastics 

Economy: Rethinking the Future of Plastics and Catalysing Action, 12/2017, S.  12; Europäi
sche Kommission, COM(2018) 28 final, S.  3.

8 Statt vieler nur Simon/Schulte, Plastic Pollution, S.  13.
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ethylen (HDPE) in Spielzeugen oder Verpackungen, als Polystyrol (PS) in Joghurt
bechern, darüber hinaus in elektronischen Geräten, Brillengläsern oder medizi
nischen Implantaten.9 Trotz der Vorzüge verursachen die Herstellung und der 
durch den Verbrauch entstehende Plastikabfall gravierende Umweltprobleme. 
Exemplarisch hierfür steht das Plastikmüllaufkommen in den Weltmeeren, unter 
anderem in den fünf großen sogenannten „Müllstrudeln“ oder „Müllteppichen“ 
(„garbage patches“), mit den verheerenden Folgen für die Tierwelt.10 Plastik
müll in den Meeren aber auch in der übrigen Natur gefährdet die Tierwelt lebens
bedrohlich, beispielsweise durch den Verzehr von Plastikteilen, die Gefahr sich 
in Plastikmüll zu verstricken und dadurch zu ersticken.11 Über Mikroplastikrück
stände in Tiermägen oder Trinkwasser kann Plastik auch in die Nahrung des 
Menschen gelangen,12 wenngleich mögliche Folgen für die menschliche Ge
sundheit noch nicht hinreichend erforscht sind.13 Neben den erheblichen Um
weltschäden hat Plastikmüll im Meer und in der Natur auch negative Auswir
kungen auf die Wirtschaft (Tourismus, Fischerei, Schifffahrt).14 Zudem werden 
durch die Herstellung von Plastik und die Verbrennung von Plastikabfällen welt
weit rund 400 Mio. Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) ausgestoßen, was wiede
rum den globalen Klimawandel mitverursacht.15 Einer neueren Studie der Welt
bank zufolge entstanden 2016 weltweit rund 242 Mio. Tonnen Plastikmüll, was 
circa 12 Prozent des gesamten Siedlungsabfalls entspricht.16 Rund ein Fünftel 

9 Vgl. die Übersichten bei Bourguignon, Plastics, EPRS, 5/2017, S.  2 f.; Caterbow/Speran
skaya, in: HBS/BUND, Plastikatlas, 2019, S.  10 (10 f.); Plastics Europe, Plastics, 2018, S.  26.

10 Diese Müllteppiche entstehen aufgrund der Meeresströmungen, siehe etwa Sebille, Phy
sics Today 68 (2), 2015, 60 (60 f.), zum wohl bekanntesten der Müllteppiche, dem sog. Großen 
Pazifischen Müllstrudel Lebreton u. a., Scientific Reports 8 (2018), 1 (1 ff.), die feststellen, dass 
dieser mit einer Fläche von 1,6 Mio. km2 und 80.000 Tonnen Plastik deutlich größer sei als 
bisher angenommen.

11 Siehe aus der umfangreichen Literatur aus biologischer Perspektive etwa Kühn u. a., in: 
Bergmann u. a., Marine Anthropogenic Litter, 75 (76–105); ausf. auch StöfenO’Brien, Marine 
Litter, 2015, S.  44 ff.; WWF, Solving Plastic Pollution, 3/2019, S.  15.

12 Europäische Kommission, SWD(2018) 254 final, Part 1/3, S.  7; Wacht, Mariner Umwelt
schutz, 2018, S.  159.

13 Europäische Kommission, COM(2018) 340 final, S.  1; Bertling u. a., Kunststoffe, Kon
sortialstudie Fraunhofer Institut (Hrsg.), 6/2018, S.  29, 31; zu möglichen Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und hierbei bestehenden Wissenslücken Galloway, in: Bergmann u. a., 
Marine Anthropogenic Litter, 343 (346–361).

14 Europäische Kommission, COM(2018) 28 final, S.  5; COM(2018) 340 final, S.  1.
15 Die Daten beziehen sich auf Berechnungen aus 2012, Ellen MacArthur Foundation, The 

New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics and Catalysing Action, 12/2017, 
S.  22 f.; im Anschluss etwa Beenen/Liebrich, SZ v. 23.1.2018, S.  22; Europäische Kommission, 
COM(2018) 28 final, S.  4; siehe dazu auch Feit/Muffett, in: HBS/BUND, Plastikatlas, 2019, 
S.  26 (26 f.).

16 Kaza u. a., What a Waste 2.0, World Bank, 2018, S.  29 f., 117.
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hiervon (45 Mio. Tonnen) wurden durch die Region Europa und Zentralasien 
generiert.17 

Plastik stellt rund 80 Prozent des gesamten Abfalls in den Meeren dar.18 Schät
zungen zufolge befinden sich derzeit etwa 150 Mio. Tonnen Plastikmüll in den 
Ozeanen, wobei jedes Jahr weitere 4,8 Mio. bis 12,7 Mio. Tonnen durch land- 
und meerseitige Eintragsquellen hinzukommen.19 Meerseitige20 Einträge („ocean 
based sources“) entstehen beispielsweise durch Fischereifanggeräte und Schiff
fahrtsabfälle; zu landseitigen Einträgen („landbased sources“) werden zum 
Beispiel am Strand zurückgelassene Gegenstände oder über Flüsse transportierte 
Plastikprodukte gezählt.21 Die Hauptquelle des Meeresmülls sind landseitige 
Einträge, wovon sich wiederum rund 88 bis 95 Prozent weltweit aus zehn Flüs
sen speisen.22 In Europa gelangen jährlich schätzungsweise 150.000 bis 500.000 
Tonnen Plastikabfall ins Meer.23 Auch wenn dies weltweit ein vergleichsweise 
geringer Anteil ist, so ist er dennoch erheblich und gelangt zudem in besonders 
empfindliche Meeresgebiete wie das Mittelmeer und Teile des Nordpolarmeeres.24 
Schwierigkeiten bereitet die Bestimmung, wie groß der Anteil einzelner Plastik
produkte, wie beispielsweise Plastiktüten oder einweggeschirr, am gesamten 
Plastikmüll in den Meeren ist. Die Angaben variieren zum Teil stark nach unter
suchter Region und angewandter Methode.25 Eine international anerkannte 
Messmethode sind Strandmüllzählungen.26 Zu den zehn weltweit am häufigsten 
gefundenen Plastikeinwegprodukten zählen unter anderem Zigarettenstummel, 

17 Kaza u. a., What a Waste 2.0, World Bank, 2018, S.  29 f., 117.
18 Ellen MacArthur Foundation, The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics 

and Catalysing Action, 12/2017, S.  12; COM(2018) 28 final, S.  4; Jambeck u. a., Science 347 
(6223), 768 (768 ff.).

19 Ellen MacArthur Foundation, The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics 
and Catalysing Action, 12/2017, S.  12; COM(2018) 28 final, S.  4; Jambeck u. a., Science 347 
(6223), 768 (768 ff.).

20 Teilweise wird in der deutschen Literatur auch von „seeseitig“ gesprochen, siehe etwa 
StöfenO’Brien, ZUR 2017, 594 (595, 598 ff.). Beide Begriffe sind synonym zu verstehen.

21 Kiss/Shelton, International Environmental Law, S.  539; MatzLück, in: Proelß, Interna
tionales UmwR, 2017, XII Rn.  97 f.; ausf. StöfenO’Brien, Marine Litter, 2015, S.  28 ff.; Wacht, 
Mariner Umweltschutz, 2018, S.  158.

22 Vor allem der Jangtse, gefolgt vom Indus, Gelbem Fluss, Nil, Niger, Haihe, Meghna, 
Perl fluss, Amur, Mekong. Hintergrund sind vor allem schlechte Abfallmanagementsysteme, 
siehe Schmidt/Krauth/Wagner, Environ. Sci. Technol. 2017, 12246 (12246 ff.); dies., Environ. 
Sci. Technol. 2018, 927 (927).

23 Europäische Kommission, COM(2018) 28 final, S.  5.
24 Vgl. Europäische Kommission, COM(2018) 28 final, S.  5.
25 Vgl. UNEP, Marine Litter: A Global Challenge, 4/2009, S.  96 f.; UNEP/MAP, Scoping 

Analysis of potential new Regional Programme of Measures, UNEP(DEPI)/MED WG.426/
Inf.4, 10/2016, S.  10.

26 Siehe European Commission, Impact Assessment, Part 1/3, SWD(2018) 254 final, S.  8; 
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Plastikflaschen, -tüten, -becher und -boxen (Take-away-Verpackungen).27 Dies 
deckt sich mit den bei Zählungen an europäischen Stränden festgestellten Ergeb
nissen, bei denen Plastikeinwegartikel circa die Hälfte aller gefundenen Abfälle 
darstellten und zu den zehn häufigsten Funden Plastikflaschen, -tüten, -besteck 
und becher gehörten.28

Wenngleich die PlastikDiskussion oft exemplarisch am Plastikmüll im Meer 
geführt wird, so ist Plastikabfall nicht nur im Meer und am Strand, sondern auch 
in Flüssen oder etwa im Wald oder Park zu finden und auch dort problematisch.29 
Zudem ist Abfall als solcher bereits ein aus umweltpolitischer Sicht relevantes 
Problem und dessen Vermeidung ein Ziel der Umweltschutzpolitik.30 Nicht zu
letzt stellt das hohe Müllaufkommen an togoArtikeln die örtlichen Abfallent
sorgungsbetriebe vor Herausforderungen.31 Die Lösung zur Reduktion des Plas
tikmüllproblems kann daher nicht nur „end of the pipe“ ansetzen und in einer 
Verbesserung des Recyclings und der Wiederverwendung bestehen.32 Nach dem 
Vorsorgeprinzip bedarf es vielmehr Regelungen zur Abfallvermeidung und da
mit Verbrauchsreduktion bestimmter abfallintensiver Produkte.33 Hierzu will die 
vorliegende Untersuchung einen Beitrag aus Sicht der Umweltrechtswissen
schaft leisten.

zu den Bedenken und einzukalkulierenden Abweichungen dies., Impact Assessment, Part 2/3, 
SWD(2018) 254 final, S.  38 f.

27 Ocean Conservancy, International Coastal Cleanup Report 2018, S.  13 ff.
28 Ausf. Europäische Kommission, SWD(2018) 254 final, Part 1/3, S.  11 ff.; Assessment, 

Part 2/3, SWD(2018) 254 final, S.  30 ff., 35 ff., 41 ff.
29 Vgl. UBA, Kunststoffe in der Umwelt, 2019, S.  6; zu Forschungslücken siehe ebd., 

S.  18 ff.
30 Vgl. Art.  4 Abs.  1 EU-Abfallrahmenrichtlinie; EuGH, Urt. v. 9.7.1992 – C-2/90, Slg. 1992, 

I-4431 Rn.  30 – Kommission/Belgien; Urt. v. 14.12.2004 – C-463/01, Slg. 2004, I-11705 Rn.  77 – 
Kommission/Deutschland sowie EuGH, Urt. v. 14.12.2004 – C-309/02, Slg. 2004, I-11763 Rn.  78 – 
Radlberger; Diederichsen, Vermeidungsgebot, 1998, S.  1 ff., 17 ff.; Epiney/Hehemann, EurUP 
2015, 256 (262); dies., URP 2015, 436 (448).

31 Löhr, FAZ v. 8.1.2019, S.  15; Stremmel, SZ v. 2./3.6.2018, S.  45 für Coffee-to-go-Becher. 
So hat z. B. die Berliner Stadtreinigung an bestimmten Orten in Berlin riesige Mülleimer mit 
einem Fassungsvermögen von 360 Litern aufgestellt, den sogenannten „Bubble“, um dem hö
heren Müllaufkommen gerecht zu werden, welches nach Aussagen der Geschäftsführerin auf 
die „to-go-Mentalität“ zurückzuführen ist, siehe http://www.tagesspiegel.de/berlin/berlin-dein-
schmutzzuvieldreckbsrbrauchtgroesseremuelltonnen/12189700.html (abgerufen: 14.11. 
2019); zum wachsenden „Littering“ durch to-go-Produkte vgl. auch Verband kommunaler Un
ternehmen, Littering, Studie 4/2018, S.  6, 27.

32 Ebenso Simon/Schulte, Plastic Governance, S.  2, 4.
33 Vgl. Simon/Schulte, Plastic Governance, S.  2, 4; siehe allg. zur vorrangigen Abfallver

meidung Diederichsen, Vermeidungsgebot, 1998, insbes. S.  1 ff., 17 ff., passim; Kahl, Umwelt
prinzip, 1993, S.  22.
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B. Ziele der Untersuchung und Eingrenzung  
des Untersuchungsgegenstandes

Effektive rechtliche Steuerungsinstrumente sind unverzichtbar zur Vermeidung 
von Plastikabfall. Sie sollen hier ausgehend von einem plastikproduktspezifi
schen Ansatz mit Fokus auf Plastiktüten und einweggeschirr (teller, becher 
und -besteck) einschließlich des für den to-go-Konsum charakteristischen und in 
Deutschland medial präsenten Coffee-to-go-Bechers im Mehrebenensystem 
konkret untersucht werden.34 Bei den Coffee-to-go-Bechern handelt es sich nicht 
um reine Pappbecher. Sie weisen vielmehr entgegen dem äußeren Anschein eine 
Plastikbeschichtung im Inneren auf, die abhängig von der Größe circa 4 bis 7 Pro
zent des Bechers ausmacht.35 Die Untersuchung beschäftigt sich daher mit aus
gewähltem Makroplastik und landseitigen Einträgen von Meeresmüll.36 Rechtliche 
Fragen zu Mikroplastik37 werden nicht behandelt, wenngleich auch Plastiktüten 
und einweggeschirr durch Zerfallsprozesse zu Mikroplastik werden können.38

Die genannten Plastikprodukte wurden hier als Referenzbeispiele ausgewählt, 
weil es sich um Wegwerfartikel und vermeidbare Produkte handelt und sie welt
weit zu den zehn am häufigsten an Meeresstränden gefundenen Gegenständen 
zählen.39 Zwar stellen diese Produkte nur einen vergleichsweise kleinen Teil des 
Plastikabfallaufkommens dar und auch andere Plastikeinwegprodukte und ver
packungsmaterialien sind ökologisch problematisch. Gleichwohl können anhand 
der hier ausgewählten Produkte exemplarisch grundlegende Rechtsfragen be

34 Soweit im Folgenden ohne nähere Differenzierung von Plastikeinweggeschirr gesprochen 
wird, sind hierbei folglich Plastikeinwegteller, -becher, -besteck und der Coffee-to-go-Becher 
eingeschlossen.

35 DUH, Coffee to go-Becher, Hintergrundpapier, 10/2015, S.  5; GMV, Abfallaufkommen 
durch Einweggeschirr, 6/2018, S.  19; Gerhard/Schughart, Greenwashing to go?, ZEIT Online, 
3.9.2017 (https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2017-08/kaffeebecher-pfand-nachhaltigkeit-um 
weltschutz, abgerufen: 14.11.2019).

36 Zur Abgrenzung siehe S. 3; zu seeseitigen Einträgen und dem Instrument der Auswei
sung von Meeresschutzgebieten auf Hoher See, siehe Wacht, Mariner Umweltschutz, 2018, 
insbes. S.  158, 204 ff.

37 Dies sind Plastikpartikel, die kleiner als 5 mm sind, zum Begriff und zur Unterscheidung 
zwischen primärem und sekundärem Mikroplastik statt vieler StöfenO’Brien, Marine Litter, 
2015, S.  52 ff.; zur Abgrenzung zwischen Makro-, Mikro- und Nanoplastik Vince/Stoett, Marine 
Policy 96 (2018), 200 (200); zu rechtlichen Fragen bzgl. Mikroplastik Wiss. Dienst BT, Mikro
plastik, 8/2016, S.  4 ff.; zu aktuellen Regulierungsbestrebungen Kentin/Kaarto, RECIEL 2018, 
254 (254 ff.). 

38 Vgl. etwa Europäische Kommission, SWD(2018) 254 final, Part 1/3, S.  7.
39 Ausf. Europäische Kommission, SWD(2018) 254 final, Part 1/3, S.  11 ff.; Assessment, 

Part 2/3, SWD(2018) 254 final, S.  30 ff., 35 ff., 41 ff.; Ocean Conservancy, International Coastal 
Cleanup Report 2018, S.  13 ff.
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trachtet werden. Dazu gehören unter anderem die Örtlichkeit von Verbrauchsteu
ern und die umstrittenen Fragen, ob eine solche landesweit einheitlich erhoben 
werden kann sowie ob die Bundesländer landesrechtliche Verbote von (Plastik)
Produkten einführen dürfen. 

Die Relevanz der hier ausgewählten Untersuchungsgegenstände wird neben 
den vielen unverbindlichen Bestrebungen aktuell insbesondere durch die EU 
PlastiktütenRichtlinie40 (PlastiktütenRL) und die EURichtlinie über die Ver
ringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt41 
(EinwegplastikRL42 oder, wie im Folgenden, VerbotsRL) verdeutlicht. Auf 
 nationaler Ebene stellte das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit (BMU) am 26.11.2018 einen FünfPunktePlan43 für weniger 
Plastikmüll vor. Ferner brachte die Bundesregierung am 8.11.2019 einen Gesetz
entwurf für ein teilweises nationales Verbot bestimmter Plastiktüten (Plastiktüten
verbotsGE)44 in den Bundesrat ein (Art.  76 Abs.  2 GG), für den das weitere 
Gesetzgebungsverfahren noch aussteht.45 Aufgrund dieser politischen Bestre
bungen gewinnen die hier untersuchten Rechtsfragen zusätzlich an Gewicht, 
weil Antworten auf die Fragen nach den rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen 
für plastikspezifische Steuerungsinstrumente im Mehrebenensystem dringend 
benötigt werden. Die hier vorgenommene Prüfung von unionsweiten und natio
nalen Verboten geht über die VerbotsRL hinaus, weil diese nicht alle hier unter
suchten Produkte – namentlich nicht Plastiktüten und Coffee-to-go-Becher – ver
bieten soll und nur ein Inverkehrbringensverbot erfasst. Zudem gibt die Verbots 
RL für den Coffee-to-go-Becher den Mitgliedstaaten vor, den Verbrauch dieser 
Becher zu vermindern. Nach Berechnungen der DUH wurden in Deutschland 
rund 2,8 Mrd. Coffee-to-go-Becher im Jahr 2015 verbraucht.46 Dies entspricht 

40 Richtlinie (EU) 2015/720 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 29.4.2015 zur 
Änderung der Richtlinie 94/62/EG betreffend die Verringerung des Verbrauchs von leichten 
Kunststofftragetaschen, ABl. 2015 L 115, 11.

41 Richtlinie (EU) 2019/904 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 5.6.2019 über 
die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt, ABl. 2019 
L 155, 1.

42 Mit dem Begriff Einwegkunststoff-RL etwa Wendenburg, AbfallR 2019, 170 (170).
43 BMU, „Nein zur Wegwerfgesellschaft“ – 5-Punkte-Plan des BMU für weniger Plastik 

und mehr Recycling (https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirt 
schaft/5_punkte_plan_plastik_181123_bf.pdf, abgerufen: 14.11.2019).

44 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des 
Verpackungsgesetzes, BRDrs. 578/19. Dem liegt ein Referentenentwurf des BMU von Sep
tember 2019 zugrunde.

45 Vgl. http://dipbt.bundestag.de/dip21.web/searchDocuments/documentData_detail_vo.do 
(abgerufen: 14.11.2019) sowie BMU, Pressemitteilung v. 6.11.2019, Nr.  196/19.

46 DUH, Coffee to go-Becher, Hintergrundpapier, 10/2015, S.  4; krit. dazu UBA, Einweg
getränkebecher, 2019, S.  44.
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ungefähr den jüngeren Erhebungen der GMV, die für Deutschland im Jahr 2017 
von einem Verbrauch von circa 2,86 Mrd. Heißgetränkebechern ausgeht, was 
neben üblichen Plastikbechern auch den Coffee-to-go-Becher einschließt.47 Das 
BMU geht von einem Verbrauch von 3 Mrd. Einwegbechern aus.48 Bei Beant
wortung der Frage zur konkreten Umsetzung der Reduktionsvorgabe der Ver
botsRL können die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse genutzt werden. 
Die vorhandenen lokalen Initiativen zu Coffee-to-go-Bechern werden hier syste
matisiert und die Einführung einer Steuer oder Sonderabgabe und eines Verbots 
von Plastiktüten und -einweggeschirr einschließlich des Coffee-to-go-Bechers 
aus rechtlicher Sicht betrachtet, um diese Instrumente eingehend zu bewerten 
und rechtspolitische Vorschläge, unter anderem zur Umsetzung der VerbotsRL, 
zu unterbreiten. Darüber hinaus sollen die VerbotsRL kritisch gewürdigt und 
darauf aufbauend rechtspolitische Reformüberlegungen angestellt werden. 

Die Arbeit bezweckt somit nicht nur eine Bestandsaufnahme vorhandener 
Rechtsgrundlagen zur Bekämpfung von Plastikmüll de lege lata,49 sondern ver
folgt schwerpunktmäßig einen an konkreten Instrumenten orientierten Untersu
chungsansatz de lege ferenda unter Klärung der damit zusammenhängenden 
grundlegenden Rechtsfragen. So begegnet die Einführung einer Steuer oder Son
derabgabe auf Plastikeinweggeschirr in Deutschland aufgrund der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur kommunalen Verpackungsteuer50 
aus dem Jahr 1998 auch heute noch erheblichen rechtlichen Bedenken.51 Ange
sichts des am 20.12.2018 ergangenen Beschlusses des Tübinger Gemeinderats, 
eine Verpackungsteuersatzung zu erarbeiten,52 über die im Januar 2020 entschie

47 GMV, Abfallaufkommen durch Einweggeschirr, 6/2018, S.  31.
48 Siehe Löhr, FAZ v. 8.1.2019, S.  15; ähnlich i. E. auch UBA, Einweggetränkebecher, 

2019, S.  5, 45 f., 50, die von 2,8 Mrd. Einwegbechern für Heißgetränke ausgehen, wovon 1,66 
Mrd. Kartonbecher mit Kunststoffbeschichtung und 1,14 Mrd. Kunststoffbecher sind; zu Kalt
getränkebechern siehe ebd., S.  50.

49 StöfenO’Brien, Marine Litter, 2015 hat die völker und europarechtliche Rechtslage be
zogen auf die vier Europa umgebenden Meere bis 2015 herausgearbeitet. Die Aussagekraft der 
2015 erschienenen Dissertation von StöfenO’Brien ist angesichts der seither geänderten 
Rechtslage und des abweichenden Untersuchungsgegenstandes für das vorliegende Thema 
nicht erschöpfend.

50 BVerfGE 98, 106; vgl. auch die Entscheidung zu landesrechtlichen Abfallabgaben, 
BVerfGE 98, 83.

51 Siehe Schleswig-Holstein LT-Drs. 18/3058, S.  16; Berliner Abghs.-Drs. 17/16684, S.  1 f. 
(Frage und Antwort Nr.  4); Kropp, in: v. Lersner/Wendenburg/Kropp/Rüdiger, Recht der Ab
fall- und Kreislaufwirtschaft, §  1 KrWG (Stand: 5/2012) Rn.  21; Versmann, in: Jarass/Petersen, 
KrWG, §  33 KrWG Rn.  37.

52 Siehe Beschlussvorlage Nr.  383/2018 v. 29.11.2018, S.  1 ff., Beschluss v. 20.12.2018 
 (https://www.tuebingen.de/gemeinderat/to0040.php?smcred=1&__ksinr=5376, abgerufen: 14.11. 
2019); dazu etwa Löhr, FAZ v. 8.1.2019, S.  15.
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den werden soll53 und einigen neueren Stimmen im Schrifttum,54 die keinen Wi
derspruch mehr im Sinne der BVerfGEntscheidung sehen, bietet die vorliegende 
Studie eine fundierte rechtliche Analyse der Rechtmäßigkeit einer Verpackung
steuer, insbesondere unter Berücksichtigung des seit 1.1.2019 geltenden Verpa
ckungsgesetzes.55

Die Untersuchung verkennt nicht, dass mit dem Thema „Plastik als Rechts-
problem“ zahlreiche Rechtsfragen verbunden sind, die hier aus Platzgründen 
nicht betrachtet werden können. So werden neben dem bereits erwähnten Mikro
plastik und seeseitigen Einträgen wie fischereibezogener Plastikabfall auch um
welthaftungsrechtliche Fragen zur Meeresverschmutzung und zu Schäden durch 
Plastikmüll56 nicht behandelt. Zudem konzentriert sich die Untersuchung, unge
achtet der Vielzahl möglicher umweltrechtlicher Steuerungsinstrumente,57 auf 
freiwillige Maßnahmen, Steuern und Sonderabgaben sowie Verbote, wobei inte
grativ auf Pfandsysteme eingegangen wird. Letztere werden aber nicht gesondert 
als zukünftiges Instrument behandelt. Auf andere Maßnahmen wie vergaberecht
liche Anreize, eine allgemeine Ressourcensteuer, gebühr oder abgabe oder eine 
Materialinputsteuer wird nicht eingegangen. Der Fokus liegt auf der Abfallver
meidungsebene, weshalb die Entsorgungsebene einschließlich der Verbesserung 
des Recyclings nicht gesondert betrachtet wird. 

Zugrunde gelegt wird ein Ansatz beim rechtlichen Mehrebenensystem, weil es 
sich bei Plastikmüll um ein globales und transnationales Problem handelt, das 
internationaler Lösungen bedarf.58 Freilich werden dadurch Handlungen einzel
ner Staaten, gerade auch einiger afrikanischer und asiatischer Länder als Haupt
emittenten,59 nicht entbehrlich. Internationale und nationale Lösungen müssen 

53 Siehe nur Keck, Stuttgarter Zeitung v. 11.10.2019, S.  7.
54 Böhm, EurUP 2019, 312 (317); Geis, Kommunalrecht, §  12 Rn.  31; Kahl, EurUP 2019, 

321 (325); Kalscheuer/Harding, NordÖR 2017, 113 (116); Klinger, DUH Rechtsgutachten, 
4/2014, S.  12; Klinger/Krebs, ZUR 2015, 664 (666); Kloepfer, Umweltrecht, 2016, §  21 
Rn.  284; Lau, in: Kopp-Assenmacher, KrWG, 2015, §  33 KrWG Rn.  18; Rodi, ZUR 2016, 531 
(534); unentschieden Siekmann, in: Sachs, GG, 8.  Aufl. 2018, Art.  105 GG Rn.  45.

55 Ausf. dazu siehe S. 162 ff.
56 Zu Fragen der Haftung der Meeresverschmutzung vom Land aus Uhte, Haftung, 2015, 

S.  59 ff.; zu Haftung und Verantwortung von Schäden durch Meeresmüll siehe auch Birnie u. a., 
International law and the environment, S.  430 ff.

57 Dazu statt vieler Krämer, in: Rengeling, EUDUR I, §  15 Rn.  1 ff.
58 Insofern dürfte Einigkeit bestehen, siehe etwa Plastik-Strategie, COM(2018) 28 final, 

S.  2, 15, 19 ff.; Europäische Kommission, COM (2013) 123 final, S.  11; C. Meyer, Der Spiegel 
v. 27.10.2018, S.  8; Raubenheimer/McIlgorm, Marine Policy 81 (2017), 322 (322, 328); Simon/
Schulte, Plastic Pollution, S.  10; StöfenO’Brien, ZUR 2017, 594 (595). Siehe zu einem mögli
chen Plastik-Abkommen unten S. 252 ff.

59 Hauptquelle der landseitigen Einträge sind zehn Flüsse in Asien und Afrika, siehe oben 
S. 3.
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sich vielmehr ergänzen. In zahlreichen Staaten gibt es bereits Verbote von be
stimmten Plastikprodukten, beispielsweise in Bangladesch60 und Ruanda61, oder 
plastikspezifische Steuern.62 Bei der hier vorgenommenen Betrachtung zur Ein
führung von Steuern, Abgaben und Verboten (§§  5–6) wird auf die völkerrecht-
liche Ebene nicht eingegangen, wenngleich sie in den weiteren Kapiteln weitge
hend berücksichtigt wird. Ein völkerrechtliches Abkommen, das Plastikprodukte 
verbietet, hätte keine unmittelbare Durchgriffswirkung63 und völkerrechtliche 
Maßnahmen stoßen auch im Hinblick auf die Einführung von Steuern auf beson
dere Hindernisse. Die Staaten haben ihre Befugnisse zur Erhebung von Steuern 
und Abgaben64 nicht auf internationale Organisationen wie die Vereinten Natio
nen (UN) übertragen, sodass sich deren Organe lediglich durch Absichtserklä
rungen und Interessensbekundungen dazu äußern können.65 Ein eigenes Steuer
findungsrecht leitet sich hieraus nicht ab.66

C. Gang der Untersuchung 

Den ersten Teil der Untersuchung bildet eine Darstellung des rechtlichen Rah
mens und eine Bestandsaufnahme der bisherigen Instrumente zum Umgang mit 
Plastikmüll. Die wichtigsten Umweltrechtsprinzipien werden in §  1 konkret auf 
ihre plastikspezifische Bedeutung untersucht. In §  2 werden in gebotener Kürze 

60 Dazu Niaounakis, Marine Plastic Debris, 2017, S.  389.
61 Siehe FreytasTamura, Public Shaming and Even Prison for Plastic Bag Use in Rwanda, 

The New York Times, 28.10.2017 (https://www.nytimes.com/2017/10/28/world/africa/rwanda 
plastic-bags-banned.html, abgerufen: 14.11.2019); Tashobya, Rwanda ponders ban on single 
use plastics, The New Times, 30.5.2019 (http://www.newtimes.co.rw/news/rwandaponders
ban- single-use-plastics, abgerufen: 14.11.2019); zu Ruanda und weiteren Beispielen siehe Krauß, 
Land ohne Plastik, ZEIT Online v. 28.5.2018 (https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2018-05/
umweltschutzruandaplastikverbotgesetz/komplettansicht, abgerufen: 14.11.2019).

62 Siehe die detaillierte weltweite Übersicht bei UNEP, Single-Use Plastics, 2018, S.  27–44; 
zu Steuern in EUMitgliedstaaten siehe unten S. 95 f.

63 Ohne Plastikbezug, allg. dazu Herdegen, Europarecht, §  5 Rn.  12.
64 Prägnant etwa Birk, in: Birk, Hdb des europäischen Steuer- und Abgabenrechts, 1995, §  5 

Rn.  1: „die Finanzhoheit […] ist das ureigenste Recht des Staates, ja sogar die Bedingung jeder 
staatlichen Existenz.“ Wilke/Weber, Lehrbuch Internationales Steuerrecht, Rn.  8 sprechen im 
Zusammenhang mit der Steuergesetzgebungskompetenz von einem der „ältesten und originä
ren Rechte jedes Staatswesens“.

65 Ausf. zum Soft Law unten S. 31 ff.
66 Etwas anderes folgt auch nicht aus dem Internationalen Steuerrecht, das im Wesentlichen 

Rechtsvorschriften zu grenzüberschreitenden Sachverhalten und z. B. sog. Doppelbesteuerungs
abkommen erfasst, zum Begriff eingehend Schaumburg, in: Schaumburg, Internationales Steuer
recht, Rn.  1.1 ff.
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die für das vorliegende Thema wichtigsten Rechtsnormen im Mehrebenensystem 
vorgestellt, einschließlich des maßgeblichen Soft Laws. In §  3 werden die we
sentlichen internationalen und nationalen freiwilligen PlastikInitiativen erläu
tert, von denen die nationalen bezüglich der Coffee-to-go-Becher systematisiert 
werden. Im Anschluss werden die wichtigsten plastikproduktspezifischen Instru
mente bewertet und Rechtsfragen der PlastiktütenVereinbarung der Bundes
regierung mit dem Handelsverband Deutschland e.V. (HDEVereinbarung)67 
analysiert (§  4).

Im zweiten Teil werden ebenenspezifisch die Einführung von Steuern und 
nicht- steuerlichen Abgaben (§  5) sowie Verboten (§  6) als mögliche zukünftige 
Steuerungsinstrumente beleuchtet, wobei aus den erwähnten Gründen die völker
rechtliche Ebene ausgeklammert wird. Die Untersuchung von Verboten, die über 
die VerbotsRL hinausgehen, wird auch für die EUEbene durchgeführt. Die Ver
botsRL wird in diesem Zusammenhang auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft. Die 
Darlegungen in §§  5–6 erfolgen dabei anhand der Beispiele Plastiktüten und 
-ein weggeschirr einschließlich des Coffee-to-go-Bechers als Symbol der to-go-
Kultur68. Zum Schluss (§  7) werden die untersuchten Handlungsmöglichkeiten 
sowie aktuelle Bestrebungen bewertet. Neben der kritischen Würdigung der Ver
botsRL und des PlastiktütenverbotsGE wird ein hypothetisches internationales 
PlastikAbkommen behandelt, wobei rechtspolitische Reformempfehlungen den 
Schwerpunkt bilden. Am Ende stehen daher eigene rechtspolitische Vorschläge, 
die auf den Ergebnissen der Untersuchung in §§  1–6 aufbauen.

67 http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/
vereinbarung_tragetaschen_bf.pdf (abgerufen: 14.11.2019); siehe unten S. 59 ff., 74 ff.; zum Plastik
tütenverbotsG-E unten S. 267 ff.

68 Vgl. etwa Stremmel, SZ v. 2./3.6.2018, S.  45.
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